
Bitte in Großbuchstaben ausfüllen und umgehend zurücksenden.

Einwilligung in die elektronische Datenübermittlung an die Zentrale Zulagestelle für Altersvermögen (ZfA) als Vor-
aussetzung für die Geltendmachung des Sonderausgabenabzugs
(§ 10a Abs. 2a, Abs. 5 Einkommensteuergesetz (EStG))

Ab dem Steuerjahr 2010 sind Altersvorsorge-Beiträge nur noch dann als Sonderausgaben bei der Einkommensteuer des
Steuerpflichtigen abzugsfähig, wenn der Anbieter des Altersvorsorge-Vertrags die Höhe der gezahlten Beiträge an die ZfA
elektronisch übermittelt. Zur elektronischen Übermittlung der erforderlichen Daten ist die schriftliche Einwilligung des
Steuerpflichtigen einzuholen.

Hiermit willige ich in die Übermittlung der erforderlichen Daten durch die Bausparkasse an die ZfA ein. Die Einwilligung
kann vor Beginn des Kalenderjahres, für das sie erstmals nicht mehr gelten soll, widerrufen werden.

Geburtsort (ohne PLZ)

Identifikationsnummer

(Jeder Bürger hat vom Bundeszentralamt für Steuern eine persönliche 11-stellige Identifikationsnummer erhalten. Diese finden Sie in der Regel auf
Ihrer Lohnsteuerkarte oder Ihrem letzten Steuerbescheid.)

Ich ermächtige die Bausparkasse Schwäbisch Hall AG meine Identifikationsnummer bis auf Widerruf ausschließlich für 
alle Zwecke zu verwenden, die zur Erfüllung von steuerlichen Pflichten erforderlich sind und meine Produkte bei der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall AG betreffen.

Einwilligung zur elektronischen Datenübermittlung
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Bausparkasse Schwäbisch Hall AG
74517 Schwäbisch Hall

und Ergänzung Ihrer Angaben

Bausparnummer

Vertragsinhaber/in:

Ort, Datum Unterschrift des Vertragsinhabers/gesetzliche Vertreter/Bevollmächtigte/Erben

Vorname und Name

Straße und Hausnummer 

PLZ und Hauptort 

Teilort 

Bitte senden Sie dieses Formular per Post, gern auch per Fax an 0791 46-52960.
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